
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 21. Juni 2010 

 
 Nr. 2010/1074   

Musikgesellschaft Schönenwerd, v.d. Markus Reisenbauer, 5012 Schönenwerd: Beitrag 
aus dem Lotterie-Fonds an die Neuuniformierung  
  

1. Erwägungen 

Die Musikgesellschaft Schönenwerd, v.d. Markus Reisenbauer, ersucht um finanzielle Unterstüt-
zung an die Neuuniformierung, welche im Juni 2011 anlässlich der 175 Jahrfeier eingeweiht 
werden soll. Die 1836 gegründete Musikgesellschaft wurde grundlegend reorganisiert und neu 
ausgerichtet. Mit der jungen Dirigentin Cornelia Morokutti, welche sich im Konservatorium Lu-
zern in Ausbildung befindet, kehrte die gewünschte Stabilität und Ruhe in die Musikgesellschaft 
zurück. Vor rund 2 Jahren wurde das Jugendmusikspiel Fortissimo, mit rund 20 jungen Musi-
kern, aus der Taufe gehoben. Die Musikgesellschaft nimmt das ganze Jahr aktiv an verschiede-
nen Anlässen teil. Mit viel Freude und Motivation setzen sich alle Vereinsmitglieder für das 
Wohl der Musikgesellschaft ein. Für die Neuuniformierung der Musikgesellschaft Schönenwerd 
und die Einkleidung des Jugendensembles Fortissimo sind Ausgaben von Fr. 53‘018.-- budge-
tiert.  

2. Beschluss 

2.1 Der Musikgesellschaft Schönenwerd ist an die Neuuniformierung und die Einkleidung 
des Jugendensembles Fortissimo ein Projektbeitrag von maximal Fr. 4’000.-- aus dem 
Lotterie-Fonds zugesprochen.  

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet 
und erlöscht nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 In den Werbeunterlagen ist mit dem Logo SoKultur auf das Kulturengagement des 
Kantons Solothurn hinzuweisen. Das Merkblatt für Kulturveranstalter zum Einsatz des 
Logos ist unter www.sokultur.ch abrufbar. 

2.4 Sollte die definitive Abrechnung mehr als 10% tiefer als veranschlagt ausfallen, ist die 
Abteilung Lotterie- und Sport-Toto-Fonds ermächtigt, den zugesprochenen Beitrag im 
Verhältnis zu kürzen. 

http://www.sokultur.ch/
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2.5 Die Abteilung Lotterie- und Sport-Toto-Fonds ist ermächtigt, den Betrag, unter 
Vorbehalt von Ziffer 2.4, nach Erhalt der Schlussabrechnung samt Quittungen und 
eines Einzahlungsscheines zulasten des Kontos 233003 “Lotterie-Fonds” anzuweisen. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 
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